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99. Bekanntmachung  

 
Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt U nna GmbH 

für das Geschäftsjahr 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna 
GmbH stellt den von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH geprüften und testierten Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2013 
fest. 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
 
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung 
und des Lageberichtes der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna 
GmbH, Unna,  für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss  
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzu-
geben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachwei-
se für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
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Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 
Bremen, 22. Juli 2014 
 
 Göken, Pollak und Partner 

Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 

Steuerberatungsgesellschaft 
  
 
 

gez. Mertens gez. ppa. Reuter 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht für das Ge-
schäftsjahr 2013 können bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-
Hertz-Str. 2, 59423 Unna während der Dienststunden (Montag bis Donners-
tag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr) 
eingesehen werden. 
 
Der Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für das 
Geschäftsjahr 2013 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröf-
fentlicht. 
 
 
Unna, 1. Dezember 2014 
 
 
gez. Karl Gustav Mölle gez. ppa. Georg Nicolaiciuc 
Geschäftsführer        Prokurist 

 
 
Abl.KrStUN 30 – 99 / 10. Dezember 2014 
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100. Bekanntmachung  

   
Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH 

für das Geschäftsjahr 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna 
GmbH stellt den von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft 
mbH geprüften und testierten Konzernabschluss für das Wirtschaftsjahr 
2013 fest. 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
 
Wir haben den Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, Anhang, Kapitalflussrechnung sowie Eigenkapital-
spiegel – und den Konzernlagebericht der Wirtschaftsbetriebe der 
Stadt Unna GmbH  für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. De-
zember 2013 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Kon-
zernlagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und über den 
Konzernlagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Konzernabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung und durch den Konzernlagebericht vermittelten    
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachwei-
se für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernab-
schluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidie-
rungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichtes. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Kon-
zernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 
Bremen, 19. August 2014 
 
 Göken, Pollak und Partner 

Treuhandgesellschaft mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ 

Steuerberatungsgesellschaft 
 
 

gez. Mertens gez. ppa. Reuter 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
 
 
Der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht und die Erfolgsübersicht 
können bis zur Feststellung des folgenden Konzernabschlusses im Verwal-
tungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 
Unna während der Dienststunden (Montag bis Donnerstag von 08:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr) eingesehen      
werden. 
 
Der Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Unna GmbH für 
das Geschäftsjahr 2013 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit 
veröffentlicht. 
 
 
Unna, 1. Dezember 2014 
 
 
gez. Karl-Gustav Mölle gez. ppa. Georg Nicolaiciuc 

Geschäftsführer Prokurist 
 
 

Abl.KrStUN 30 – 100 / 10. Dezember 2014 
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101. Bekanntmachung  

 
Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das 

Geschäftsjahr 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Unna GmbH stellt den von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner 
geprüften und testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 fest. 
 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der Stadtwerke Unna GmbH, Unna, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Nach § 6b 
Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten 
zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätig-
keiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätig-
keitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstel-
lung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach    
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebe-
richt sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.  
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichen-
der Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartung über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga-
ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsät-
ze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die      
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Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buch-
führung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.  

 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach   
§ 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzu-
stellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 
Dortmund, den 27. Juni 2014 
 
 Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner  

GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 

gez. Kroniger gez. ppa. Wendlandt 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht für das Ge-
schäftsjahr 2013 können bis zur Feststellung des folgenden Jahresab-
schlusses im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-
Hertz-Str. 2, 59423 Unna während der Dienststunden (Montag bis Donners-
tag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr und Freitag von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr) 
eingesehen werden. 
 
Der Jahresabschluss der Stadtwerke Unna GmbH für das Geschäftsjahr 
2013 sowie der Bestätigungsvermerk werden hiermit veröffentlicht. 

 
Unna, 1. Dezember 2014 
 
 
gez. Jürgen Schäpermeier 

Geschäftsführer 
 

Abl.KrStUN 30 – 101 / 10. Dezember 2014 


